
 

 

 

Fraktionsantrag nach § 34 Gemeindeordnung: Buslinie 34 Heidelberg-Wilhelmsfeld – Änderung des 

Vertrags 

Sehr geehrter Herr Dr. Dangel, 

da die Linie Heidelberg-Wilhelmsfeld im Linienverlauf verändert worden ist, ohne dass der 

Gemeinderat angehört wurde, möchten wir die Verwaltung auffordern, mit dem Landratsamt eine 

Änderung des Vertrags zwischen der Stadt Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und der Gemeinde 

Wilhelmsfeld bezüglich der Betriebsführung der Linie zu verhandeln.  

Dies sehen wir als notwendig an, da die Gemeinde Wilhelmsfeld einen Teil der Kosten für die 

Betriebsführung der Buslinie zu zahlen hat. Deshalb wünschen wir uns bei derartigen Veränderungen 

künftig eine entsprechende Mitwirkung. Selbstverständlich ist uns vollkommen klar, dass wir alleine 

keine Entscheidungen treffen können, sondern, dass auch die anderen Gemeinden mit zu beteiligen 

sind. Vor allem die Jugendbeteiligung nach § 41a GO ist für uns zu berücksichtigen. 

Wir halten es auch nicht für zielführend, dass Änderungen den Fahrgästen nicht entsprechend 

kommuniziert werden (Veröffentlichung im Amtsblatt). Zudem erachten wir es für wichtig, dass der 

Gemeinderat im Vorfeld informiert wird, damit er gegebenenfalls Einwände bzw. Bedenken äußern 

kann.  

Beschlussvorschlag:  

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg zu 

verhandeln, dass in den Benutzungsvertrag ein Passus aufgenommen wird: 

(1) Bei Veränderungen der Linienführung und Fahrplanänderungen sind die Gemeinderäte der 

beteiligten Kommunen anzuhören. Dabei ist darzulegen, warum eine Änderung angestrebt 

wird und wie dadurch die Fahrgastzahlen erhöht bzw. die Kundenzufriedenheit verbessert 

werden sollen. Wichtig ist es auch, offenzulegen, welche Auswirkungen die Veränderung auf 

die Kosten haben wird.  

(2) Der § 41a GO ist dabei zu beachten, da gerade der ÖPNV ein Thema ist, dass insbesondere 

die Interessen der Jugendlichen betrifft. 

(3) Die Öffentlichkeit ist frühzeitig zu informieren. Hierzu ist vor allem das örtliche Amtsblatt zu 

nutzen (vgl. § 20 GO). 

Wilhelmsfeld, 04.04.2024 

Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler 

 

Stefan Lenz, Fraktionssprecher 

 


